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Kritik des preußiſchen Verſaſſungsentwurfes
Fr. Börner

(Erſte Fortſetzung

Der preußiſche Entwurf folgt in der Reihe der Titel
dem belgiſchen nicht genau denn dieſer letztere theilt ſo ein
er handelt vom Staatsgebiete 2) von den Belgiern und
ihren Rechten 3) von den Gewalten; 2) von den Kammern,
aa) von der Kammer der Volksvertreter, bh) vom Senate;

von dem Könige und ſeinen Miniſtern 0) von der richter
lichen Gewalt d von den Einrichtungen der Provinzen und
Gemeinden von den Finanzen 5) von der bewaffneten
Macht 6) allgemeine Beſtimmungen; 7) von der Reviſion
(der verbeſſernden Durchſicht) der Verfaſſung 8) vorübergehende
Anordnungen und endlich ergänzende Verordnungen. Der
preußiſche Entwurf ſpricht in 7 Titeln 1) vom Stkaatsgebiet,
2) von den Rechten der preußiſchen Staatsbürger; 3) vom
Könige 4) von den Miniſtern 5) von den Kammern 6) von
der richterlichen Gewalt 7) von der Finanzverwaltung und all
gemeinen Beſtimmungen. Die belgiſche Verfaſſung iſt alſo ſy
ſtematiſcher und vollſtändiger, da in der preuß. Verfaſſung
die Gemeindeverfaſſung und das Heerweſen fehlen.

Vielleicht ließe ſich eine noch zweckmäßigere Reihenfolge
finden da zuerſt von den allgemeinen Staatsrechten der Ein
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zelnen (Privatperſonen) die Rede ſein muß dann von den Rech 9
ken der Gemeinden, zu welchen ſich die Einzelnen verbinden,
und endlich von ihren Rechten als wirkliche Staatsbürger, d.
h. als Theilnehmer an der Staatsgemeinde. Unter dieſen Ti
tel würden gehören die Einrichtung und Berechtigung der
Kammer, die Rechtspflege, das Heer und die Finanzverwal
tung. Die Staatsgewalten endlich vereinfachen ſich in den
Miniſtern, und der ganze Staat wird zuletzt repräſentirt im
Könige, deſſen Stellung und Recht den Schluß der Verfaſſung
bilden müſſen.Doch legen wir darauf weiter kein Gewicht, ſondern prü
fen wir, mit Uebergehung des Titels über das Staatsgebiet,
die erſte Hälfte des zweiten Titels, in welchem die Rechte und
die Freiheit des Einzelnen feſtgeſtellt werden. Soll der
Staat ein freier ſein, ſo muß jedem Einzelnen ſo viel Freiheit
gewährt werden als ſich mit dem Wohle und Zwecke des
Staate ganzen verträgt. Die Freiheit des Einzelnen kann
aber nach dem Entwurf eine dreifache ſein Freiheit ſeiner
Perſon, ſeines Beſitzes und ſeiner Ueberzeugung. Es fehlt
alſo hier die wichtige Beſtimmung über die Verkehrs und Ge
werbefreiheit oder über die Freiheit, ſich die Exiſtenz zu ſichern.
Es iſt die Gewerbeordnung ein ebenſo ſchwieriger als weſentli
cher Punkt eines Staatsgrundgeſetzes. Die gegenwärtige Ge
werbefreiheit hat nur eine Auflöſung der Jnnungen und eine
Zerüttung, reſp. Verarmung der Gewerbe zur Folge gehabt
daher iſt es nothwendig, daß der Gewerbeſtand durch zweckmä
ßige Geſetze neu geordnet werde

19 enthält den Satz „Alle Preußen ſind wehrpflich
tig In dieſer Faſſung gehört der Paragraph nicht hierher,
ſondern unter den Abſchnitt über das Heerweſen. Wohl aber
durfte man erwarten, daß das Recht der Volksbewaffnung
geſehlich anerkannt und geſichert werde. Doch zuerſt die einzel

en Paragraphen
g. 3 Die Bedingungen für die Erwerbung und den e

Verluſt des preußiſchen Stagatsbürgerrechts werden durch das
Geſetz beſtimmt iſt inſofern unbeſtimmt gefaßt, als man dieſe
Geſetze noch nicht kennt, worauf es doch hier beſonders an
kommt. Jm belgiſchen Staatsgrundgeſetz heißt es ausdrücklich
Die Eigenſchaften eines Belgiers erwirbt, behauptet und ver
liert man nach den Beſtimmungen des bürgerlichen Rechts
Das Bürgerrecht wird durch die geſetzgebende Gewalt verlie
hen. Auch beſtimmt die belgiſche Verfaſſung die Bedingung,
ünter welcher ein Fremder belgiſcher Staatsbürger werden kann.

4 Alle Staatsbürger ſind vor dem Geſetze gleich
Dies könnte inſofern mißverſtanden werden, als man meint,
daß es hinfort keine beſondere (eximirte) Gerichtsbarkeit mehr
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geben ſolle. Deutlicher ſpricht das belgiſche Geſetz „Es giebt
im Staate keinen Standesunterſchied Die Belgier allein
können bürgerliche und militäriſche Aemter bekleiden. Da
es ferner bekannt iſt, wie einzelne Stande, namentlich die Sol
daten, die doch dem Staate nicht mehr dienen als Abgaben
zahlende Bürger, ganz beſonders bei Beſetzung von Aemtern
bevorzugt werden, ſo wäre es wiüinſchenswerth, daß fortan die
Aemter ohne Anſehn der Perſon lediglich nur nach Fähig-
keit und Würdigkeit beſetzt würden.

Es enthalten alſo 9. 3 und 4 die allgemeinen Staats-
rechte des Einzelnen oder die Beſtimmung, in wiefern und in
wieweit er im Staatsleben und an den Staatsbürgerrechten
Theil nehmen darf 5, 6 und 7 ſetzen den Grad der per
ſönlichen Freiheit feſt ſprechen alſo eine Befreiung von Poli
zeiwillkür aus und ſichern ebenſo gegen nachtheilige Eingriffe
der Gerichte.

e Allen Stagatsbürgern iſt die perſönliche Freiheit
gewährleiſtet. Kein Staaksbürger darf anders, als in den ge
ſetzlich beſtimmten Fällen und Formen verhaftet werden
e 6 „Die Wohnung iſt Unverletzlich. Das Eindringen in
dieſelbe iſt nur in den geſetzlich beſtimmten Fällen und Formen
geſtattet. H. 7. Kein Stagatsbürger darf ſeinem geſetzlichen
Richter entzogen werden.

Auch dieſe 3 Paragraphen verweiſen auf Geſetze, die noch
nicht bekannt ſind, auf deren Abfaſſung aber ſehr viel an
kommt da ſie, wenn ſie ungenügend ausfallen, die ausge
ſprochne Freiheit in die Feſſeln von 100 Klauſeln gefangen
legen können. Die belgiſche Verfaſſung iſt auch hier viel be
ſtimmter, denn in ihr heißt es: Außer dem Falle der Er
greifung auf friſcher That, kann Niemand anders verhaftet
werden, als Kraft eines richterlichen, mit Gründen verſe
henen Befehles, welcher im Augenblicke der Verhaftung oder
ſpäteſtens binnen 21 Stunden bekannt gemacht werden muß.
Es dürfen alſo nur Verbrecher verhaftet werden für Verge
hungen reicht eine gerichtliche Vorladung hin. Außerdem iſt
es wünſchenswerth, daß der Gerichts und Polizeiherr, d. h.
der Skaat, ſich ver pflichtet, den Schaden zu erſetzen,

den er durch ungerechte Verhaftung dem Verhafteten zugefügt
hat, und daß die Gerichte verpflichtet ſind, öffentlich die
Unſchuld eines Verhafteten bekannt zu machen, damit
dieſer für ſeine bürgerliche Ehre keinen Nachtheil hat. Auch
fügt das belgiſche Geſetz hinzu „Eine Strafe kann nur in
Kraft eines Geſetzes beſtimmt und verfügt werden.

H. 8 und 9 ſichern die Freiheit des Eigenthums und des
Hausrechtes und lauten: Das Eigenthum kann nur aus
Gründen des öſſentlichen Wohles in den durch das Geſetz feſt
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geſtellten Formen gegen Entſchädigung, entzogen oder beſchränkt
werden. Die Strafe der Vermögensconfiscation Vermögens
Wegnahme) findet nicht Statt Das belgiſche Geſetz ſagt
„Das Eigenthum kann nür u. ſ. w. gegen eine gerechte und
borgängige Entſchädigung genommen werden. Dies Ge
ſetz bezieht ſich alſo auf öffentliche Bauten, Eiſenbahnen u. ſ. w.

Die bisher angeführten Geſetze ſind echt deutſch. Nach
altdeutſchem Recht war jeder Mündige und Beſitzende frei
und rechtsfahig, ſein Eigenthum galt für heilig, Nie-
mand durfte es gegen ſeinen Willen verletzen oder mit Abga
ben belaſten. Nur dem Gericht der Gemeinde war er ver S
antwortlich. Daß ſie zeitgemäß ſind, bedarf kaum der Erwäh
nung, da ohne ſie eine wahre Freiheit undenkbar iſt. Es fehlt ih
nen hier und da alſo nur Beſtimmtheit und Genauigkeit.
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Deutſchlands Einheit
1. Der äußere Umfang.

Dieſe Einheit in ihrer vollendeten Durchführung iſt zwar
ein Räthſel, welches erſt die Hand der Zukunft löſen wird,
aber jeder Vaterlandsfreund hat die Pflicht, durch die Darle
gung ſeiner Gedanken darüber Andere, wenn ſie deſſen bedür-
fen, zu belehren, und wenn er deſſen bedarf, ſich ſelbſt beleh
ren zu laſſen. Nur aus der Gegenwart wächſt die Zukunft
heraus. Was wir jetzt verſäumen, davon wird einſt die Reue
Hittre Rechenſchaft fordern, und die Rede des Mannes daß
ja unſere Vertreter in Frankfurt für uns die Sorge dieſes
Neubaues übernommen hätten, iſt keines Mannes Rede. Wir
werden uns zwar den geſetzlichen Beſchlüſſen des deutſchen
Reichstages fügen; aber wir müſſen, ein Jeder in ſeinem Krei
ſe, mit arbeiten, mit helfen, damit der Erfolg auch unſere
That unſer Zweck ſei.

Seit den Tagen der ſächſiſchen, ſaliſchen und hohenſtau S
ſiſchen Kaiſer iſt die Einigkeit Deutſchlands und ſomit ſeine z
Kraft nach Außen im Abnehmen geweſen die Reformation
ließ es in die beiden Bruchſtücke des Nordens und des Südens
aus einander fallen bald zerbröckelte es in unzählig viele, im
mer mehr ſelbſtändige Staaten, nachdem ſchon vor der Refor
mation die großen und die kleinen Lehen erblich geworden wa
ren und je mehr namentlich die Hohenzollern in Brandenburg
(mitk Preußen) den Habsburgern als ebenbürdig gegenüber
traten, deſto mehr zogen ſich dieſe mit ihrer Krone auf die
(Gſterreichiſchen) Erblande und die Hausmacht zurück, bis Na
poleon der alten Reichsverfaſſung den Gnadenſtoß gab. Auch
der aäußere Umfang iſt in dieſer Zeit des inneren Verfalles ge
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rade nach der ſchönſten Seite hin, nach Weſten, beeinträchtigt
worden, indem uns Frankreich eine herrliche Provinz nach der
anderen genommen hat. Zwar breitete ſich dafür deutſche
Sprache und Bildung nach Oſten aus, um die aſiatiſchen Bar
baren zurückzudrängen; aber dieſer Gewinn iſt kein vollſtändi
ger Erſatz für das Verlorene geweſen.

Da wir einmal bei dein äußeren Umfange ſtehen, ſo
fragt ſichss, welche Grenzen das zur Einheit wiedergeborene
Deutſchland haben werde. Der Norden des jetzigen Deutſch
lands, von dem Gebirge, welches vom Rheine bis zur Oder
quelle mitten durch Deutſchland ſtreicht, von der Ems bis Me
mel und bis an die Königsau in Nordſchleswig wird unzwei
felhaft dem zukünftigen Deutſchland angehören. Jm Norden,
welcher die Küſte, die Strommündungen, die Bildung hat,
liegt unſer Schwerpunkt, und Preußen iſt jetzt Deutſchlands
Stärke. Nur ein blinder Preußenhaß kann dies leugnen
Der Norden von Deutſchland wird ſich nie an eine außer
deutſche Macht anſchließen. Zweifelhafter ſteht es um den
Südweſten Rheinpreußen, Rheinheſſen, Baden, Würtemberg,
Baiern (Südbaiern). Hier drohen mehre, Stimmen nicht un
deutlich mit einem Anſchluß an Frankreich. Jndeß einestheils
wird man nicht ernſtlich dieſe Fremdherrſchaft wünſchen, und
anderentheils nähert ſich auch der Norden von Deutſchland den
Franzoſen, welche ihrerſeits deſſen Freundſchaft als eine helfen
de Macht gegen den Erbfeind (England) wünſchen. Ohne den
Norden iſt der Südweſten von Deutſchland ohnmächtig wäh
rend dieſer an jenem einen Rückhalt hat.

Dagegen ſteht es um die Zugehörigkeit des jetzigen ſüd
öſtlichen Deutſchlands (Oeſterreichs) zu dem künftigen deutſchen
Reiche viel mißlicher. Die deutſchen Provinzen Oeſterreichs
enthalten unter 16 Millionen Einwohnern über 9 Millionen
Slaven, welche theils in Böhmen und Mähren, theils in Jlly
rien und Steyermark die überwiegende Zahl bilden. Zum
Glück hat in dem Striche längs der Donau (Ober- und Nie
deröſterreich) das deutſche Element die Oberhand, und vor
Allem iſt Wien deutſch geſinnt. Durch dieſen Keil ſind die
nördlichen Slaven von den ſüdlichen getrennt, und wir werden
nichts verſäumen, um dieſen vorgeſchöobenen Poſten mit aller
Macht zu ſtärken. Die Würkemberger und die Baiern mögen jeder
Welle der Donau einen helfenden Gruß den deutſchen Brüdern
in Oeſterreich ſenden denn wenn irgend wo, ſo gilt hier der
Spruch divide et impera, d. h. die politiſche Maxime? über
winde Deine Feinde dadurch, daß Du ſie trenneſt. Wir dür
fen uns auf keinen Fall weiter von den Deutſchen in Ungarn
und Siebenbürgen abſchneiden laſſen, und müſſen mit aller
Gewalt längſt der Dongu gen Oſten drängen. Vielleicht, daß
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es uns gelingt, einſt den Strom deutſcher Auswanderer dork
hin zu lenken, wohin ihnen ſchon längſt die Donau den Weg
gewieſen hat. Die Ungarn aber ſind, wenn ſie geiſtige Macht
ſchöpfen wollen, zunächſt an Deutſchland gewieſen.

Jm Süden von der Donau dürfen wir das Bündniß
der Tiroler nicht verſchmähen um in Verbindung mit ihnen
den ſlaviſchen Feind zu überwältigen, d. h. theils deutſch zu
machen, theils nach Oſten zu drängen. Wahrlich es wäre eine
Schmach, wenn wir uns von dem Mittelmeere wollten abſchnei
den laſſen, und gleich Wien muß Trieſt eine deutſche Stadt
leiben. Wenn wir Trieſt und Wien feſt an uns ketten, ſo

iſt es gar nicht nothwendig, in direkter Weiſe gegen die da
zwiſchen liegenden Slaven zu operiren; denn dieſe können ſich
dann in dieſer Lage unabhängig von Deutſchland nicht erhal
ten. Dieſelbe Politik wird uns dann gegen die Slaven in
Böhmen und Mähren ſiegreich machen, oder wenigſtens vor
ihnen ſicher ſtellen und ehe die Czechen mit ihren weſtlichen
Verwandten ein einiges, feſtes Slavenreich zu Stande bringen,
wird's wol noch gute Weile haben. Denn hier fehlen außer
der Gemeinſamkeit einer noch lange nicht gehörig zweck und
ſelbſtbewußten Nationalität, noch faſt alle Bedingungen dazu,
als da ſind Uebereinſtimmung der Bauern und des Adels,
verbindende Ströme und Straßen, Strommündungen, Meeres
küſten, Wohlſtand, Verwaltung, Talente, ja überhaupt eine
hinreichende geiſtige Bildung. Zu dem gehören die gebildeten
und wohlhabenden Farnilien in Böhmen deutſchen Geſchlech
tern an, und wenn dieſe jetzt ſich den Schein des Slaventhums
geben, ſo wird bald eine bittere Enttäuſchung folgen. Auch
die kaiſerliche Familie hat in der letzten Zeit ſlaviſche Sympa
thien zur Schau getragen aber die Habsburger, in deren Adern
deutſches Blut ſließt, mögen zuſehen, ob dieſe plötzlich in
Freundſchaft verwandelte Feindſchaft der Czechen eine nachhal
kige, vom Herzen kommende ſei, und Wien möge auf ſeiner
Hut ſein! Werden ſich dann die Böhmen bequemen müſſen,
ſich an Deutſchland anzuſchließen, ſo wollen wir ihnen zwar
nicht mit Gewalt ihre Sprache und ihre Bildung nehmen,
aber wir haben dennoch die Aufgabe ſie zu germaniſiren;
und wahrlich mit den Paar Brocken czechiſcher Literatur hat's
nicht viel auf ſich.

Sollten dennoch die Slaven ſich von Deutſchland tren
nen, ſo mögen ſie den Verſuch der Selbſtändigkeit machen, und
wir werden zuſehen, wenn wir nur Wien und Trieſt, d. h.
die Donau und das adriatiſche Meer behalten. Sollten aber
auch dieſe Vorpoſten verloren gehen, ſo müſſen wir gegen
ein Opfer an außerem Umfange die Stärke einer größeren
Einheit eingekauft zu haben zufrieden ſein. Ehe der Beſitz

n
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Oeſterreichs unſere Kraft ſchwächt, wollen wir lieber ein Deutſch
land ohne Oeſterreich haben, welches leider bisher ſelbſt oft
dieſe Unterſcheidung gemacht hat.

Haſemann.

Aus der goldnen Aue
Das gute Zutrauen zu unſern jetzigen Miniſtern iſt auch

hier ſo wie an andern Orten ſeit dem Erſcheinen des neuen
Verfaſſungs Geſetz Entwurfs ziemlich ge ſchwunden Die Miß
ſtimmung dagegen hat um ſo tiefer Wurzel gefaßt, da einige
Tage vor dem Erſcheinen des Geſetz Entwurfs eine Addreſſe
zirkulirte, welche, von den Landräthen unſrer benachbarten
Kreiſe ausgegangen und durch dieſelben in allen Gemeinden
zur Unkerſchrift herumgeſchickt wurde, gegen das Miniſterium
das volle Verkrauen und Zuſtimmung zu deſſen bisherigen
Handlungen bekundete. Das Miniſterium würde ſich aber ſehr
täuſchen, wenn es den Ausdruck dieſer Addreſſe als die Mei
nung der Mehrzahl des Volks annehmen wollte, denn Viele
haben dieſelbe unterſchrieben, ohne die Bedeutung des Jnhalts
zu kennen und mehrere Orts- Richter haben dieſelbe in Ver
tretung der Gemeinden unterzeichnet, ohne dieſe zu befragen
Dieſe Herren ſcheinen noch immer nicht begriffen zu haben,
daß ſie beſſer thäten, mit dem Zeitgeiſte vorwärts zu gehen als
ſich blos gegen die höhern Behörden gefällig zu zeigen. Frei
lich wird es Vielen ſehr ſchwer fallen, ſich dem Volkswillen zu
fügen da bisher die Dorf Polizei Richter ſo ziemlich kleine
unumſchränkte Könige in ihren Gemeinden waren ſo gut aber
wie es für die wirklichen Könige ein „zu ſpät in Zugeſtänd

niſſen für das Volk gegeben hat eben ſo wird es auch für
manchen Dorf König in Zukunft zu ſpät zum Nachgeben
ſein. Gerade die Gemeinden, deren Vorſteher jene Zuſtim
müngs- Addreſſe an das Miniſterium in Vertretung der Ge
meinden unterſchrieben haben, würden jetzt gewiß gemeinſchaft
lich weit lieber die Addreſſe des Volksvereins in Halle an die
conſtituirende Verſammlung in Berlin unterſchreiben als jene
an das Miniſterium

Mit dem Zweikammerſyſtem iſt man hier gar nicht ein
verſtanden, beſonders da die erſte Kammer nur aus reichen
Mitgliedern beſtehen ſoll. Ein höheres Alter für die Mitglie
der der erſten Kammer ohne Cenſus würde weniger Unzufrie
denheit erregen, wenn einmal zwei Kammern ſein ſollen üb
rigens würde wohl bei einer Kammer auch vorgebeugt werden
können, daß bei den Berathungen keine Uebereilung ſtattſin
den könne.

Ein zweiter Punkt der große Unzufriedenheit erregt hat,
iſt die Errichtung eines Korps ſogenannter Kreisſchutzmänner-
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Es ſind dieß wohl größtentheils Landwehr- Unteroffiziere, welche
wahrſcheinlich der Gensdarmerie zur Unterſtützung beigegeben
werden ſollen. Was man damit bezwecken will, iſt nicht recht
einleuchtend; ſollen dieſe Leute nur bei etwa entſtehenden Tu
multen die Gensdarmen unterſtützen, ſo wird ihre Hülfe nicht
ausreichend ſein, und zu welchem Zwecke ſind dann die Bür
gerwehren vorhanden, die ſich überall gebildet haben Dieſe
können doch wohl eher Ruhe und Ordnung wieder herſtellen,
wenn es zu Exzeſſen käme als ein Paar Gensdarmen, und ſelbſt
Patrouillen Dienſte würde die Bürgerwehr lieber verrichten,
als das Geld zur Unterhaltung einer verſtärkten Polizeigewalt
hergeben, was doch jedenfalls eine unnütze Ausgabe iſt und
keinen Nutzen zu haben ſcheint, es ſei denn daß der Nutzen
einer Rückſchritts Parthei darin geſucht würde, um das Land
Volk durch dieſe Einrichtung einer verſtärkten Polizeigewalt
von freiſinnigen Beſtrebungen abzuhalten; denn die Furcht der
Landbewohner vor Gensdarmen und Polizei iſt mitunter ſehr
ſtark. So hört man von vielen Seiten ſchon ſagen es wäre
eine geheime Polizei eingerichtet worden, welche diejenigen zu
beobachten habe, welche etwa freiſinnige Gedanken laut werden
laſſen, oder ihre Unzufriedenheit mit dieſer und jener Einrich
tung ausſprechen. Es iſt leider nicht leicht die Leute über
dieſe Jrrthümer zu belehren, denn die Mehrſten, die dieß thun

könnten, laſſen ſich immer noch durch verſchiedene Rückſichten
abhalten, es zu thun. Sehr wünſchenswerth wäre es wenn

von den Behörden eine Erklärung über den Zweck der Kreis
ſchutzmänner erlaſſen würde, um das Mißtrauen gegen die ge
heime Polizei zu beſeitigen.

Einige Wünſche für das gewerbliche Leben.
Jch beginne mit der Gewerbefreiheit. Schon oft

habe ich angeführt, daß die Gewerbefreiheit eine Mißgeburt
der franzöſiſchen Revolution iſt; und man mußte ſich höch
lich wundern, wie ein deutſcher Staat eine ſolche höchſt ver
derbliche Gewerbefreiheit ſeinem Volke aufbürden konnte. Jch
bin der Sohn eines Handwerkers; mein Vater war 12 Jahre
hinter einander zum Obermeiſter von ſeinen Mitmeiſtern ge
wählt in des Obermeiſters Händen lag zugleich die Polizei des
Gewerks, und ich weiß mich an Fälle aus meiner Jugendzeit
zu erinnern, wo mein Vater zwiſchen den Meiſter, Geſellen
und Lehrjungen als Richter auftrat, und die Sache ohne Ko
ſten jedes mal zur gänzlichen Zufriedenheit der Parteien ſchlich
tete. Jetzt iſt es anders. Mir iſt der Fall bekannt daß
ein ſehr geachteter Meiſter ſeinen Lehrling über einen ihm zu
gefügten Schaden zur Rede ſtellte, und der Lehrling ſich eine
ſehr unartige Verantwortung erlaubte, ja ſeinen Lehrmeiſter S
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beinah aufforderte, ihn mit ein paar Ohrfeigen zu beſtrafen
Da kommt der Vater des Lehrlings, nimmt ihn weg und ver
klagt den Meiſter vor Gericht. Es hilft dieſem keine Zeugen
vernehmung, da der Vater des Lehrlings einen Anwalt ange
nommen hat, der die Sache auf juriſtiſchem gekünſtelten Wege
ſo zu drehen wußte, daß er trotz der kräftigſten Beweiſe den
Proceß verlor, und zu den Koſten ſo wie zu der Rückgabe
des erhaltenen halben Lehrgeldes, ja wenn ich nicht irre, zu
einer Entſchädigung der Koſt auf die Dauer des Proceſſes ver

S urtheilt wurde. Was gewinnt der Staat dabei? Höch-
ſtens ein paar Thaler Koſten und an dem Lehrling einen
Taugenichts

Ferner bin ich der Meinung, daß es weit beſſer iſt, der
Schuſter bleibt bei ſeinen Leiſten. Das heißt mit an
dern Worten der Seifenſieder macht und verkauft Seife und
Lichter, der Seiler verkauft ſeine gefertigten Waaren Del,
Pech und Schmiere, Hanf und was zu ſeinem Geſchäft ge
hört der Materialiſt handelte mit Colonialwalwaaren: Farbe,
Taback u. ſ. w. aber nicht mit Lichtern und Seife. Oder wie
kommt ein Haarkräusler dazu, mit Schuhen, Filzhüten und
allerhand Modeſachen zu handeln, da das Erſte in die Rechte
der Schuhmacher das Zweite in die Rechte der Hutmacher
und das Dritte in die Rechte der Galanteriehandlung eingreift?
Käme man daher auf den glücklichen Gedanken, die alte gute
Ordnung der Dinge und zwar mit mehren Modificationen
wieder in's Leben zu rufen, ſo würde man bald einen wohlha
benden Mittelſtand aufblühen ſehen. Jn meiner Vaterſtadt,
wo das Jnnungsrecht fort beſtanden hat herrſcht ein allgemei
ner Wohlſtand; es ſind zwar daſelbſt nicht ſo viele reiche Leute
wie hier zu ſinden, aber auch nicht ein einziger Verarmker,
deren hier Tauſende ſind.

Auch muß das Verlicitiren der Arbeiten aufhö-
e ren. Es muß der Handwerker nicht dahin getrieben werden,
S daß er ſeine Arbeit ſelbſt bis auf das Aeußerſte in dem Arbeits

lohn herunter würdiget, um nur Arbeit zu bekommen. Das iſt
ein ariſtokratiſcher Grundſatz, wobei dem Einen ſehr geſchadet
und dem Staat nichts genützt wird Warum ſtellt man denn
keine Licitation bei Vertheilung der Beamtenſtellen an

Mahl- und Schlachteſteuer muß ganz aufgehoben und
dafür eine Klaſſenſteuer eingeführt werden, wobei es aber
den Stadtverordneten zur Pflicht gemacht wird, daß ſie dahin
wirken bei der Regierung auf eine Brod und Fleiſchtaxe an
zutragen, jedoch nicht wie ſie jetzt bei den Bäckern beſteht,
ſondern es müſſen zwei Bäcker und zwei Fleiſcher, dabei noch
zwei aus dem Bürgerſtande vereidet werden, das Brod und
das Fleiſch nach dem wahren Werthe abzuſchätzen und wer
gegen dieſe Taxe handelt, muß nach den Geſetzen beſtraft wer



den. Bierbrauer und Schenkwirthe muß man ebenfalls
in ihren willkürlichen Preiſen beſchränken, ihnen eine Taxe nach
Verhältniß des Körnerpreiſes feſtſtellen, und ein polizeilich wach
ſames Auge darauf richten. Mit dem Butterpreis war es
zum höchſten Betrug gekommen und wäre da kein Eingriff
geſchehen, ſo hätten wir am Ende das Stück Butter von 8
bis 10 Loth noch mit 3 4 und 5 Sgr. bezahlen müſſen.
Wenn einmal das Rechtsprincip angenommen werden ſoll, ſo
muß es ganz angenommen werden und nicht halb. Auf eine
beſſere Marktordnung muß überhaupt gewirkt werden. So
war es und iſt noch fortbeſtanden in meiner Vaterſtadt, und
man befindet ſich recht gut dabei Gottlob Wachter.

Das Bürgerblatt vertritt zwar im Weſentlichen die Freiheit
der Gewerbe, des Handels u. ſ. w., jedoch nicht ohne die Forderung
heilſamer Beſchränkungen. Aus letzterer Rückſicht hat es den vor
ſtehenden Aufſatz abgedruckt. Das richtige Ergebniß kann nur da
durch gewonnen werden daß die entgegenſtehenden Meinungen ſich
offen ausſprechen und dadurch ausgleichen! Die Redaktion.

Das Verſtäuben des Mehles,
Verehrteſter Herr!

Sie haben im Vürgerblatt in Betreff des Verſtäubens
des Mehles einen Gegenſtand angeregt, der eine Prüfung ſehr
verdient. Da Sie ausdrücklich geſagt haben, daß Sie nur „an
regen“ wollen und da Sie „Sachverſtändige“ zur Mit
theilung ihrer Anſicht aufgefordert haben, ſo ſende ich Jhnen
das Beifolgende zur Veröffentlichung mit dem Wunſche zu, daß
ſich noch Andre finden werden die meinem Beiſpiele folgen,
daß namentlich die Hrn. Müller fich ausſprechen werden und
nicht meinen, die Sache ſei der Antwort nicht werth

Wenn Sie behaupten, es verſtäuben nicht 5 Pfd. ſo ha
ben Sie recht, aber darin ſind Sie falſch berichtet, daß Sie
meinen, es könne blos 1 Pfd. verſtäuben; auch haben Sie ver
geſſen, auf den Unterſchied der amerikaniſchen Mühlen von den
deutſchen hinzuweiſen. Hier alſo meine Anſicht und Mit
theilung deſſen was ich von dem Mahlen verſtehe

Nach frühern auf Veranlaſſung des Steueramtes und
in Gegenwart von Steuerbeamten vorgenommenen Verſuchen
iſt feſtgeſtellt worden, daß von jedem Ctr. Roggen 5 Pfd. und
von jedem CEtr. Waizen 6 Pfd. Mehl durch das Mahlen des
Getreides verloren gehen. Das Königl. Steueramt fand ſich
veranlaßt, dieſe Reſultate als Grundlage der Steuergeſetze an
zuſehn, und wenn Bäcker u. A, Getreide in die Mühle ſchafften,
ſo mußte wenn das Mehl die Mühle verließ, das Gewicht je
des Centners um 5—6 Pfd. verringert ſein, ſonſt hatte der
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Mahlende auf jedes Pfund über 105 Pfd. einen Mehrbetrag
von Mahlſteuer nachzuzahlen. Wenn die Getreidepreiſe niedrig
ſtanden, ſo nahmen ſogar die Conſumenten ſehr häufig ihre
Zuflucht dazu, einen Theil der Kleie oder der geringſten Mehl
ſorte den Mühlknappen als außerordentliche Vergütigung zu
überlaſſen oder ſie auch wohl um einen geringen Preis zu
verkaufen, um keine Nachſteuer bezahlen zu müſſen.

Schon ſeit längerer Zeit wurde aber das Bedürfniß der
Mühlenverbeſſerung gefühlt, und der Staat fand ſich veranlaßt,
ſelbſt mit Hand ans Werk zu legen, indem er einige junge
Männer vom Gewerbinſtitute zu Berlin mit dem Auftrage
nach Amerika ſchickte, ſich dort im Mühlenbaufache zu vervoll
kommnen, damit hernach dieſe Verbeſſerungen im Vaterlande
nach und nach eingeführt werden könnten. Es entſtanden im
Laufe der Zeit in allen Mühlen der größern Städte amerika
niſche Werke, und Jedermann war bald überzeugt, daß dieſe
Merhode eine Vervollkommnung ſei, da nicht allein die Getrei
dekörner mehr zerkleinert wurden, ſondern auch der ſogenannte
Beutel mit einem Zylinder und einem hölzernen Kaſten um
ſtellt wurde, wodurch das Verſtäuben des Mehls, auf welches
ſich das Steuergeſelz gründet, gar ſehr vermindert wird.

Die ſtärkſten Conſumenten von Mehl ſind wohl unſtrei
tig Bäcker und Mehlhändler. Unter den Bäckern ſowohl als
unter den Mehlhändlern befinden ſich Männer, welche früher
Müller waren, und darin übereinſtimmen, daß nicht 5 oder 6
Pfd., ſondern höchſtens 21 Pfd. Mehl verſtäuben. Als Be
weis mag die von den Bäckern gehaltene Verſammlung dienen,
worin beſchloſſen wurde, bei einem hohen Miniſterium zu peli
tioniren, daß die Menge, welche von einem Etr. Getreide durch
das Mahlen verloren geht, auf höchſtens 21, Pfd. beſtimmt
werden möchte, ferner daß in kleineren Mühlen, wo noch das ſo
genannte Zwangsmahlen, wie z. B. in Sachſen, ſtattfindet, die
Einwohner von der ſogenannten Zwangsmahlverpflichtung entbun
den ſein ſollen, wenn dem Conſumenten mehr als 2 oder 2 Pfd.
Mehl nach dem Gewicht vom Etr. Getreide verloren gehe. Dieſe
Geſetze ſowohl als dieſe Mühlen kannten bis dahin aber noch
nicht die verbeſſerte Mühlenbaumethode, und darin ſtimmte wol
aller Sachverſtändigen Urtheil überein, daß, wenn der ſoge
nanyte Beutel im Zylinder geht und noch mit einem hölzernen
Kaſten umſtellt wird, das Verſtäuben des Mehles wenigſtens
um die Hälfte vermindert wird.

Ferner iſt nach der Ausſage eines hieſigen Bürgers, wel
cher früher Müllerknappe in einer nahen Mühle war, vom Etr.
Gekreide, wenn es auf dem amerikaniſchen Mühlwerke gemah
hen iſt, vom Centner nie mehr als 1 Pfd. verloren gegangen

Es iſt alſo hiernach wohl an der Zeit, daß die Anſicht
von dem ſogenannten Verſtäuben in ſo großer Maſſe aufgege



ben und die Praxis der Müller abgeändert und namentlich in
dem zu hoffenden neuen Steuergeſetze darauf Bezug genommen
würde, weil ſich der Müller allerdings nach den bisherigen Ge
ſetzen, nach welchen am Ctn. 5 bis 6 Pfd. fehlen müſſen, auf
dem Rechtsboden befindet.

Einen ſchlagenden Beweis möchte auch eine andere Berech
nung liefern. Wenn man annimmt, daß auf 1 Gange einer ameri
kaniſchen Mühle in 24 Stunden 20 Ctr. Getreide zu Mehl vermah
len werden, und daß eine große Mühle, welche 8 ſolcher Mahlgänge
im Gange hat, in 24 Stunden 160 CEtnur. Mehl fertig macht, ſo
müßten von dieſen 160 Etn. alle 24 Stunden 800 Pfd. Staub-
mehl in der Mühle liegen. Man nehme aber nur einmal 100
Pfd. Mehl, und zerſtreue daſſelbe ſo in einer Mühle, wie es in
dem möglichſt lockern Zuſtande in der Mühle verſtäubt, ſo
wird man überraſcht ſein, wie dick das Mehl in der Mühle liegt,
und nun ſtelle man hiernach den Vergleich, wie hoch es liegen
würde wenn 800 Pfd. verſtäuben, und wenn Tag für Tag
800 Pfd. verſtäuben. Freilich darf man hier nicht außer Acht
laſſen daß ein Theil Mehlſtaub in die Luft verfliegt; aber da
die Mühle mehr geſchloſſene Wände hat als Heffnungen, ſo
wird nur der kleinſte Theil in das Freie fliegen. Es wird auch
wohl geſagt daß das Getreide beim Mahlen verdunſte. Aber
dies ſcheint mir unwahrſcheinlich, da ja das Gekreide meiſt lange
trocken gelegen hat, und da das Mehl gewiß eben ſo viel Feuch
tigkeit wieder an ſich zieht als beim Verdunſten könnte verlo
ren gegangen ſein. Endlich ſpricht gegen die Annahme des
Verdunſtens das oben angeführte Zeugniß der Bäcker und des
Mühlknappen.

Möge man ſich daher nicht abhalten laſſen, die Mahlge
ſchichte ohne Leidenſchaft weiter zu unterſuchen denn Drohungen,
wie ſie ausgeſtoßen ſind, reichen nicht aus, machen die Sache
vielmehr ſchlimmer, da hier nur Gründe enkſcheiden, und der
Wahrheit ihr Recht gebührt.

Mit Hochachtung Jhr Ch. G.

Befreiung der Geiſtlichen und Lehrer von den
directen Steuern.

Eine ſolche Befreiung, d. h. eine Befreiung von directen
Steuern iſt durch Geſetze meines Wiſſens nirgends ausgeſprochen

Jn dem Geſetze wegen Einführung der Klaſſenſteuer vom
30. Mai 1820 ſind F. 2 von denſelben die Einwohner der Städte
befreit, in welchen der Staat eine Mahl- und Schlachtſteuer
erheben läßt. Von der Befreiung der Geiſtlichen und Lehrer
ſagt das Geſetz nirgends etwas. Bloß in der Jnſtrüction über
das Verfahren bei der Veranlagung der Klaſſenſteuer vom 15. Ju
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ni 1820 2. ſind Pfarrer und Schullehrer nebſt ihren Familien
(ohne ihre Dienerſchaft, Penſionaire 2c.) von dieſer Perſonal
ſteuer befreit. Das Geſetz vom 11. Juli 1822 über Heranzieh
ung der Beamten zu den ſtädtiſchen Abgaben befreit im 9. 10
ILit. E. die Geiſtlichen und Lehrer man den directen Beiträgen
zu den Gemeindelaſten.

Hieraus folgt aber noch nicht, daß dieſe Herren von der
jetzt eingeführten Steuern zur Deckung des Mahlſteuer Ausfalls

ipso jure befreit ſind denn dieſe letztere Steuer iſt keine Einkommenſteuer zu Gemeindelaſten im Sinne des Geſetzes vom

I. Juli 1822, ſondern eine n e ein Aequivalent
für den Ausfall der Roggenſteuer. Das Geſetz wegen Einführung der Mahl und Schlachiſteuer vom 30. Mai 1820. gedenkt

keiner Privilegien einzelner Stände, alſo auch nicht der Geiſtli
chen und Lehrer. Ebenſo ſpricht das Geſetz über die Einrich-
tung des Abgabenweſens vom 30. Mai 1820 keine Befreiungen
einzelner Stände aus. Abgeſehen aber davon, daß die obenge
dachte Jnſtruction vom 15. Juni 1820, welche übrigens nur vom
damaligen Finanzminiſterium ausgegangen iſt, die Erforderniſſe
eines Geſetzes nicht hat, da ein einzelner Miniſter Geſetze nicht
geben kann und daher bezweifelt werden muß, ob Geiſtliche und
Schullehrer auf Grund dieſer Jnſtruction die Befreiung von
der Klaſſenſteuer beanſpruchen dürfen, da im Geſetz ſelbſt von
dieſer Befreiung keine Rede iſt, ſo liegt meines Erachtens kein
geſetzlicher Grund vor, die Befreiung der genannten Perſonen auf
andere, periodiſch eingeführte Steuern directer Natur e ecwe

Wie daher gegenwärtig einige hieſige Lehrer welche
beiläufig geſagt, für Aufhebung der Roggenſteuer, bei der ſie
als Conſumenten eben ſo betheiligt waren, wie jeder andere
Hallenſer, geſprochen und geſtimmt haben wagen können,
ihre paar Groſchen zu dieſer periodiſchen Steuer zu verweigern,
da letztere weder die im Geſetz vom 11. Juli 1820 vorausgeſetzte,

nur zu Kommunalzwecken beſtimmte Einkommenſteuer
iſt und ſein ſoll, noch die Klaſſenſteuer, von der dieſe Herrn
nicht durchs Geſetz, ſondern nur einſeitig durchs Finanzminiſte
rium aus welchem Grunde, iſt nicht einzuſehen befreit
ſind, erſetzen ſoll, iſt nicht abzuſehen, und dürfte es wünſchens-
werth ſein, wenn Jemand, der mit dem Studium der Abga
ben vertraut iſt, dieſerhalb einmal die Feder ergriffe und eine
gründliche Belehrung gäbe Hoffmann.

Arbeit und Geld.
Aphorismen von G. v. Roſen.

(Weſchluß.)
Es iſt nothwendig, daß einem jeden Menſchen ſeine Ar

beit innerhalb der Sphäre angewieſen werde, in die er vermöge



e

nene

7

e

S

ſeiner Anlagen gehört es iſt eine eben ſo große Ungereimtheit,
bloß auf den Grund der künſtlichen Claſſiſtcation, welche die
Geſellſchaft anerkannt und geheiligt hat, Einige zu vornehmeren,
Andere zu niedrigern Leuten zu erziehen, die Einen zu Be
amten, zu Gelehrten und zu Künſtlern, die Andern hingegen
für den Ackerbau und das Handwerk zu bilden, als wollte
man einen Holzſpecht in einen Bauer ſetzen, um aus ihm eine
Singvogel zu machen oder als verſuchte man durch Erziehung
aus einem Adler einen Schwan zu ſchaffen. Auf dem intellec
tuellen Gebiet ſind die Unterſchiede eben ſo groß; aber man
bemerkt ſte nur daran, daß ſo Viele gar ſchlecht, und nur We-
nige gut ihren Platz ausfüllen. Daher kommt es, daß die
Wiſſenſchaft oft vom Tagelöhner, und der Acker vom Genie
bearbeitet wird; weder die Wiſſenſchaft, noch der Acker kann
dabei gewinnen. Dahingegen würde eine auf Neigung und Anlagen
gegründete Vertheilung in die verſchiedenen Klaſſen einen gleichen
Rang in die Arbeit, in die des Gelehrken ſowohl, wie die des Land
manns bringen, da die eine nicht weniger nothwendig ſein würde,
wie die andere, ſondern Alle gemeinſam nach demſelben Ziel ſtreben

Die Arbeit iſt der Vater des Kapitals Nichts hat einen
andern Werth als ein Verhältniß zur Arbeit, die es koſtet
Wo die Brodfrucht auf den Bäumen hängt, wo die Kokus-
nuß ihren Kern und ihre Milch hergiebt, da haben dieſe keinen
andern Werth, als den, welcher der Mühe entſpricht, ſie zu
pflücken; bei uns hat der Erdboden keinen Werth, wenn er
nicht durch Arbeit veredelt wird. Das Geld iſt alſo nichts,
als eine Arbeit, die durch ein allgemeines, ſtillſchweigendes
Uebereinkommen als ein zurückbleibendes Kapital angeſehen
und durch Metall oder Papier repräſentirt wird.

Wenn wir einen arbeitsfähigen Menſchen betteln ſehen,
da ärgern wir uns; es iſt der Müſſigang, den wir haſſen,
und darin haben wir recht Müſſigang iſt aller Laſter Anfang
wenn wir aber ſagen „Du ſollſt arbeiten da ſagen wir
eigentlich nichts, wenn wie nicht auch mit Gewißheit erwarten
können, daß der Arbeiter ſeinen Lohn bekommt, daß er ſich
durch ſeinen Fleiß eine Zukunft, ein ſorgenfreies Alter und
ſeinen Kindern eine Heimath bereiten kann. Für das Jndi-
viduunm kann das Betteln eben ſo gut ſein, wie etwas Anderes.
Es bekommt, was es für den Augenblick nöthig hat, mehr be
kommt es auch nicht, wenn es arbeitete warum ſoll es ſich
denn Mühe geben Dieſes einfache Raiſonnement iſt es, wel
ches die Maſſen von Proletariern hervorbringt, die die Geſell
ſchaft mit Elend und Verbrechen überſchwemmen und allen
Geſetzen trotzen. Die Arbeit muß als Kapital anerkannt
werden, ehe die Welt Frieden mit ſich ſelbſt bekommt.
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Berichtigung

Was in Nr. 5. S. 75 des Bürgerblattes aus dem con
ſtitutionellen Club über mich berichtet wird, iſt eine Entſtellung
meiner Worte. Dieſelbe beruht ſowohl in dem, was verſchwei
gen, als in dem, was geſagt iſt. Dies wird einleuchten, wenn
ich kurz den Jnhalt meiner Rede wiederhole.

Man hatte lange und zum Theil heftig über die Perſon
des Prinzen von Preußen und über ſeine Rückberufung von
Seiten des Minſſteriums debattirt, namentlich über das Kluge
oder Unkluge, Gerechte oder Ungerechte dieſes Schrittes Weil
ich nun ſah, daß auf dieſem Wege keine Einheit, ja nicht ein
mal eine erhebliche Mehrheit für oder gegen zu erlangen ſein
würde, nahm ich das Wort und ſuchte darzuſtellen, wie man
nicht bloß von der Perſon des Prinzen, ſondern auch ſelbſt da
von abſehen könne, ob die Maßnahme des Miniſteriums klug
oder unklug, gerecht oder ungerecht ſei wie man vielmehr,
ſelbſt wenn man das Letztere annähme (was ich indeß für
meine Perſon nicht annehme, wie die vorangehende Wendung
klar zu verſtehen giebt), ſich immer noch zu fragen habe, ob
man endlich Ordnung im Staate wolle oder nicht; ob das
Miniſterium für ſeine Handlungen einem Haufen von Berli
ner Arbeitern oder auch der ganzen Stadt Berlin, oder ob es
nicht vielmehr nur dem ganzen Lande, d. h. den geſetzmäßigen
Vertretern desſelben Verantwortung ſchuldig ſei und ob wir
uns länger jene geſetzwidrigen Demonſtrationen in der Haupt
ſtadt des Landes, die das Miniſterium zu ſtürzen beabſichtigten
und das Land tyranniſirten, wollten gefallen laſſen

Dieſe von mir ausgeſprochene Anſicht iſt keine andere,
als die von Hrn. Dr. Wolf zu einer Adreſſe formulirte und
vom Bürgerblatt ſelbſt belobte.

D. 29ten Mai Dr. Huüſer.
Nachſchrift.

Wir kännen nicht meinen, daß die obige Berichtigung die
Sache weſentlich ändert, da wir ihren Vf. in unſerm Bericht wohl
mit Recht auf die Seite derer geſtellt haben welche ſich einem
Miniſterabſolutismus willig fügen. Wenn alſo die Worte unſeres
2 Zeilen langen Berichts unrichtig ſind, ſo iſt des Redners Ten
denz gewiß richtig bezeichnet. Hr. Wolf ſprach nicht für den Er
laß des Miniſteriums alſo war ſein eigner Ankrag anders moti
virt und konnte mit dem des Hrn. Dr. H. wohl gleichlautend,
aber nicht gleichbedeutend ſein. Die Redaktion

Zur Aufklärung
Der wahre Hergang des mich am 18. u. 20. v. M. Be

troffenen iſt dieſer
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Herr S. der die ihm mißfälligen Redner wiederholt ſtö

rend unterbrach, wurde von mir zur Ruhe, und einer ſeiner
Mitmeiſter, der von ſeinem Sitze aufgeſtanden und dadurch den
zur Bühne freigelaſſenen Gang verſperrt hatte, zum Niederſitzen
ermahnt. Dies wurde von Beiden ſchon in der Verſammlung
ſehr mißfällig aufgenommen und am zweiten Tage nachher, bei
meinem Einkreten in das Gaſtzimmer der Börſe, der Vorwand
zu den bekannten Gewaltthätigkeiten gegen mich, wobei ſich aber
Herr S. nur mit Worten drohend betheiligte

Jacob Gottfried Mann.
Fur dieſe Ausſage haben ſich Zeugen gemeldet D. R

Zuſatz
Jm Freitagsblatt der Magdeburger Zeitung ſteht ein von

drei Augenzeugen unkerſchriebenes Zeugniß, daß Hr. Mann
wirklich die Treppe herunter geſtoßen und Hr. Held thät
lich mißhandelt iſt. Wir erwähnen dies hier nicht, um den Streit
von Neuem anzuregen, ſondern um uns zu rechtfertigen. D. R

Anfrage an die Poſt in Halle.
Warum wird man von dem Einen der Herren Poſtſekretäre,

welche die Briefe annehmen, ſofort bedient, während der Andere
die Leute oft lange warten läßt oder welcher Unterſchied iſt zwi
ſchen einem A und einem R Eine zweite Frage betrifft
die Weihnachtszelt und lautet: Könnte da nicht geſorgt werden, daß
Mädchen welche Packete bringen und holen, ſchneller expedirt
werden

Zur Nachricht
Da ich auf zwei bis drei Wochen nach Frankfurt, Köln

u. ſ. w. verreiſe, ſo bitte ich alle Einſendungen für das Bür
gerblatt bis dahin an den Mitredakteur Körner (Glaucha,
heben Zimmermeiſter Helm) abgeben zu wollen. Unterdeſſen
werde ich unſer Blatt nicht vergeſſen und ſchon von Frank
fürt aus Berichte über die deutſche Nationalverſammlung
einſenden. Die Redaktivn ergreift dieſe Gelegenheit, um
die Hoffnung auszuſprechen, daß es dem Bürgerblatte vielleicht
bald möglich wird, ſeinen Umfang von Neuem zu erweitern
und auch Annoncen aufzunehmen. Artikel, deren Zweck es
nicht iſt, Waaren auszubteten, Wohnungsänderungen anzuzei
gen u. ſ. f„ ſondern intereſſante Ereigniſſe zu beſpr echen, einen
Gedanken in das Gewand der Dichtkunſt zu kleiden und an
dere ähnliche wird das Bürgerblatt wie bisher ſtets unentgelt
lich aufnehmen und drucken. Wer etwas Gemeinnütziges ver
öffentlichen will, ſoll nicht erſt nöthig haben, Geld dafür zu zahlen

Haſemann.
Druck von Ed. Heyhnemann in Halle
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